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1 Einleitung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „2. Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften "Har-

drain"“ als Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „1. Änderung und Erweiterung Hardrain“ in Kuppen-

heim erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Eine formelle Umweltprüfung nach § 2 Absatz 

4 BauGB sowie ein Umweltbericht nach § 2a BauGB ist somit nicht erforderlich. Die Belange des Umweltschutzes 

sind aber gemäß § 1 Absatz 6 Nr.7 BauGB im Rahmen der Gesamtabwägung bei der Änderung des Bebauungs-

plans zu berücksichtigen. Die Belange des Umweltschutzes werden erörtert zum einen anhand einer artenschutz-

rechtlichen Ersteinschätzung zum Vorhaben (PLAN L 2025), und zum anderen anhand einer zusammenfassenden 

Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter auf Grundlage von § 1 (6) Nr. 7 BauGB. Es 

werden die Auswirkungen der B-Planänderung auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Klima/Luft, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter betrachtet. 

Das Änderungsgebiet befindet sich zwischen dem Mercedes-Benz-Werk, der Eichetstraße und der freien Land-

schaft. Es umfasst die Flurstücke Nrn. 5957, 5958 (in Teilen), 6308 (in Teilen), 6309 (in Teilen), 6310 (in Teilen), 

6311 (in Teilen), 6375, 6376, 6377, 6378 sowie 6379 (in Teilen). Die Größe des Plangebiets bemisst ca. 9.380 m². 

Im Änderungsgebiet befinden sich derzeit Wiesenflächen, einzelne Obstbäume, ein Regenklärbecken sowie ein 

Löschwasserbrunnen. Das Regenklärbecken und der Löschwasserbrunnen sollen im Rahmen der 2. Änderung 

des Bebauungsplans „Hardrain“ erhalten bleiben.  

 

Abbildung 1 Änderungsbereich (rot) für die 2. Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen Bau-

vorschriften "Hardrain" im Luftbild. 
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2 Inhalt der 2. Bebauungsplanänderung 

Für den ca. 9.380 m² großen Geltungsbereich der 2. Änderung gelten bislang die Festsetzungen zur 1. Änderung und 

Erweiterung des Bebauungsplans „Hardrain“ vom 07.08.2014 (Rechtskraft), siehe hierzu linker Kartenausschnitt in Ab-

bildung 2. Der Bereich ist bislang als Industriegebiet (GI) ausgewiesen, es sind bauliche und sonstige Anlagen und 

Einrichtungen zulässig, die der Herstellung, Bearbeitung und Verarbeitung von Kraftfahrzeugteilen dienen, einschließ-

lich der diesem Betriebszweck dienenden Nebeneinrichtungen und -anlagen (§ 1 Abs. 1 der textlichen Festsetzungen), 

nicht zulässig sind alle sonstigen Betriebe und Anlagen; die Ausnahmen gemäß § 9 Abs. 3 der BauNVO werden nicht 

Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 2 der textlichen Festsetzungen). Im Südwesten ist eine Fläche für Anlagen 

zur Entsorgung von Niederschlagswasser (hier Regenklärbecken) festgesetzt, im Südosten eine Grünfläche „PFG 4“ 

(der durch die 2. Änderung überplante Teil der Grünfläche bemisst 430 m²). Inzwischen realisiert wurde hiervon das 

Regenklärbecken, weitere Teilflächen wurden zwischenzeitlich als Abstellfläche genutzt, der überwiegende Flächen-

anteil ist aktuell mit Wiesenvegetation und einzelnen Obstbäumen begrünt (vgl. Luftbild in Abbildung 1). 

Die geplanten Änderungen umfassen (siehe hierzu rechter Kartenausschnitt in Abbildung 2): 

- Art der baulichen Nutzung: Es sollen Betriebe v.a. Gewerbebetriebe (GE) gemäß dem Nutzungskatalog des 

§ 8 BauNVO zulässig sein. 

- Überbaubare Grundstücksfläche: Vergrößerung der Baugrenze im östlichen Bereich. 

- Versorgungsflächen: Reduzierung der Fläche des Regenklärbeckens auf die tatsächlich in Anspruch 

genommene Fläche. 

- Öffentliche Verkehrsfläche: Ausweisung einer öffentlichen Verkehrsfläche (ca. 195 m²) zur Erschließung 

der Flurstücke 6376 und 6377. 

- Grünflächen: Vergrößerung der Grünfläche „PFG 4“ im Südosten. Vergrößerung der Grünfläche „PFG 3“ 

im Nordosten. Insgesamt bemessen die neu festgesetzten Grünflächen nun 2.800 m², neu hinzugekom-

men ist damit Grünfläche im Umfang von 2.370 m². 

- Äußere Gestaltung baulicher Anlagen: Bislang sind nur Flachdächer mit Dachneigungen von 0°-3° 

zulässig. Nun sollen Flachdächer mit Dachneigungen von 0°-5° und ergänzend auch flachgeneigte Sat-

teldächer mit einer Dachneigung von 6°-20° zugelassen werden. 

- Sonstiges: die Fläche für Stellplatzzone wird ersatzlos gestrichen (kein Bedarf mehr vorhanden) 

Keine Änderungen ergeben sich bei der Außengrenze des räumlichen Geltungsbereichs, der Grundflächenzahl 

von 0,8 und der Baumassenzahl 5. Auch die zulässige Attikahöhe baulicher Anlagen bleibt bei 138 m ü. NN bei 

einer Erdgeschossfußbodenhöhe von 125 m ü. NN wie bereits in den Festsetzungen zur 1. Änderung und Erwei-

terung des Bebauungsplans „Hardrain“ beschrieben. 

Flächenbilanz zur 2. Änderung des Bebauungsplans: 

• Gewerbegebiet     ca.  5.921 m² 

• Öffentliche Grünfläche     ca.  2.800 m² 

• Öffentliche Verkehrsflächen    ca.     195 m² 

• Versorgungsflächen (Regenklärbecken)  ca.     460 m² 

• Summe / Geltungsbereich    ca. 9.376 m² 

Die aufgeführten Änderungen gelten für das abgegrenzte Plangebiet (Abbildung 1 und Abbildung 2 rechts). 

Ergänzend zu den bereits bestehenden Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung und Erwei-

terung des Bebauungsplans „Hardrain“ vom 07.08.2014. 
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Abbildung 2 Vergleich der bislang gültigen Festsetzungen (links: Ausschnitt aus der 1. Änderung des Bebauungsplans „Hardrain“) mit schematischer Dar-

stellung des Plangebiets für die 2. Änderung (rot)) und den Festsetzungen der geplanten 2. Änderung (rechts). 



Stadt Kuppenheim – 2. Änderung Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Hardrain" - Umweltbeitrag 4 

PLAN L – Planungsbüro für Landschaftsökologie, Arten- und Naturschutz Lehmann GbR 

3 Auswirkungen der 2. Bebauungsplanänderung auf die Um-

weltbelange 

Die Auswirkungen des im Änderungsgebiet bislang gültigen Bebauungsplans „1. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplans „Hardrain“ vom 07.08.2014 auf die Umweltbelange wurden im Rahmen des damaligen Verfah-

rens in einem Umweltbericht abgeprüft (LarS 2014). Die vorliegende Prüfung der Auswirkungen der 2. Änderung 

fokussiert sich daher auf die Unterschiede zwischen den bislang gültigen (1. Änderung) und neu geplanten Fest-

setzungen (2. Änderung) bzw. die Auswirkungen dieser Unterschiede auf die folgenden Schutzgüter für das Än-

derungsgebiet: 

Tiere 

Die faunistischen Bestandserhebungen und artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung zur 1. Änderung lie-

gen über 10 Jahre zurück (Deuschle 2014) mit Geländekartierungen in den Jahren 2012/2013. Aufgrund dessen 

wurde für die 2. Änderung das Plangebiet in 2025 erneut begangen und unter Berücksichtigung der damaligen 

Ergebnisse eine artenschutzrechtliche Potentialanalyse durchgeführt (PLAN L 2025). In Deuschle (2014) sind für 

das Plangebiet Nachweise der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Zauneidechsen dokumentiert. 

Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen für die Zauneidechsen wurden im Rahmen der 1. Änderung auf den Pflan-

zengebotsflächen PFG1, PFG5 und PFG7 sowie der Kompensationsfläche AF1 umgesetzt. Der Artnachweis wurde 

bei der erneuten Begehung in 2025 nicht mehr bestätigt, da sich die Lebensraumstrukturen im Änderungsgebiet 

zwischenzeitlich verändert haben. Mittlerweile sind für Reptilien geeignete Strukturen im Änderungsgebiet nicht 

mehr vorhanden. Damalige Fundstellen werden aktuell als Lagerfläche genutzt. Zudem wurden Brombeergebü-

sche und Sträucher gerodet, so dass Saumstrukturen fehlen. Bei den möglichweise vorkommenden Fledermaus-

arten ist zu beachten, dass bei der aktuellen Begehung des Änderungsgebiets keine Höhlen oder Spalten fest-

zustellen waren, welche als Quartiere dienen können. Für Arten wie die Zwergfledermaus kann das Änderungs-

gebiet eventuell als Nahrungsraum dienen. Aufgrund der Habitatausstattung ist allerdings nicht davon auszu-

gehen, dass es sich um ein essenzielles Nahrungshabitat handelt. Von den europäischen Vogelarten wurde von 

Deuschle (2014) für das Änderungsgebiet lediglich die momentan ungefährdete Dorngrasmücke festgestellt. Ein 

Vorkommen der Art kann aktuell aufgrund fehlender Sträucher und Gebüsche ausgeschlossen werden. Im Rah-

men der 1. Änderung wurden planexterne Ausgleichsflächen für planungsrelevante Vogelarten umgesetzt. Ein 

vorhabenbedingtes Töten von Vögeln (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) kann bei einer Fällung von Gehölzen inner-

halb der Brutzeit aktuell jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

→ Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie bzw. von Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie sind nicht erforderlich 

bzw. wurden bereits im Rahmen der 1. Änderung umgesetzt. Um das Töten von Individuen (Vögel) im Zusam-

menhang mit der Zerstörung potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden, ist die Fällung von 

Gehölzen im Winterhalbjahr zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen. 

Pflanzen 

Gemäß Umweltbericht wird der Geltungsbereich der 1. Änderung als Nutzungsmosaik aus Äckern, Wiesen, Streu-

obst, Kleingärten, Baumschulen und Brachflächen beschrieben. Teilbereich liegen brach und weisen Pflegedefi-

zite auf. Es wurden Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zur Kompensation von Beeinträchti-

gungen auf Pflanzgebots- und Maßnahmenflächen festgesetzt. So wurde bspw. die Streuobstinitiative gegrün-

det, die durch konkrete Maßnahmen der Sicherung und Entwicklung der lokaltypischen Kulturlandschaft dient. 
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Durch die 2. Änderung soll eine neue ca. 195 m² große Verkehrsfläche zur Erschließung der dahinter liegenden 

Flurstücke ausgewiesen werden. Demgegenüber steht die Rücknahme von Stellplatzfläche zu Gunsten einer 

deutlichen Vergrößerung der zwei Grünflächen PFG 3 und PFG 4. Die Grünflächen bemessen im Änderungsgebiet 

zukünftig insgesamt ca. 2.800 m² statt 430 m². Die Vorgaben zu Nutzungen (PFG 3: Leitungsrechte, naturnah 

angelegte Retentions- und Versickerungsbereiche / PFG 4: Leitungsrechte, unbefestigter Weg) und Begrünung 

(PFG 3: Wiesenansaat, feuchtigkeitsliebende Stauden / PFG 4: Wiesenansaat) der beiden Grünflächen gemäß 

Festsetzungen der 1. Änderung bleiben bestehen und sind auf die Erweiterungsflächen zu übertragen. FFH-

Mähwiesen sind von der 2. Änderung nicht betroffen. Insgesamt ergibt sich eine positive Flächenbilanz. 

→ Für das Schutzgut Pflanzen ergibt sich eine positive Auswirkung. 

Fläche 

Das Schutzgut Fläche wurde im Umweltbericht zur 1. Änderung nicht als eigenständiges Schutzgut bearbeitet. 

Mit Bezug zum Schutzgut Pflanzen gilt für die 2. Änderung die positive Flächenbilanz auch für das Schutzgut 

Fläche. Dem Grundsatz zum sparsamen und nachhaltigen Umgang mit Fläche folgend, passt die 2. Änderung 

die rechtliche Planungsgrundlage an die aktuellen Bedürfnisse und Notwendigkeiten an. So werden nicht mehr 

erforderliche Stellplatzflächen aus dem Bebauungsplan gestrichen und stattdessen die angrenzenden Grünflä-

chen vergrößert. Die Fläche für das Regenklärbecken wird auf das tatsächlich erforderliche Maß reduziert, so 

dass eine neue Zufahrt realisiert werden kann, die der direkten Anbindung der dahinter liegenden Flurstücke an 

das bestehende Straßennetz dient. Das Maß der baulichen Nutzung der 2. Änderung entspricht den Maßgaben 

der 1. Änderung, hier ergeben sich keine Veränderungen. 

→ Für das Schutzgut Fläche ergibt sich eine positive Auswirkung. 

Boden 

Gemäß Umweltbericht zur 1. Änderung kommt dem Schutzgut Boden eine mittlere bis hohe Wertigkeit zu. Zu-

dem seien im Altlastenkataster des Landkreises Rastatt keine Verdachtsflächen dargestellt, so dass mit keinen 

entsprechenden Verunreinigungen zu rechnen ist. 

Für die 2. Änderung gilt mit Bezug zum Schutzgut Pflanzen die positive Flächenbilanz auch für das Schutzgut 

Boden. Durch den erhöhten Anteil an Grünfläche (Differenzfläche ca. 2.370 m²) können natürliche Bodenfunkti-

onen im Plangebiet erhalten bzw. rekultiviert werden. Die Festsetzungen und Hinweise zur Bodenbehandlung 

und Bodenverwertung aus der 1. Änderung sind weiterhin zu berücksichtigen. 

→ Für das Schutzgut Boden ergibt sich eine positive Auswirkung. 

Wasser 

Gemäß Umweltbericht zur 1. Änderung kommt dem Schutzgut eine mittlere bis hohe Wertigkeit zu, da das 

Plangebiet in Zone IIIA des Wasserschutzgebiets Nr. 216.047 liegt. Zum Grundwasserschutz wurde auf geltende 

technische Anforderungen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen verwiesen, zudem wurden für die Ver-

sickerung von anfallendem Niederschlagswasser Vorgaben festgesetzt. Unter diesen Voraussetzungen und der 

Einhaltung der Wasserschutzgebietsverordnung kommt der Umweltbericht zu dem Ergebnis, dass vom Vorha-

ben keine Beeinträchtigungen auf das Schutzgut ausgehen.  

Diese Maßgaben gelten auch für die 2. Änderung. Eine Nutzung von Grundwasser ist im Änderungsgebiet gemäß 

der Konzeption der Planung nicht vorgesehen. Das Grundwasser ist vor Verunreinigungen zu schützen. Daher 

sieht die Konzeption der Planung weiterhin vor, dass das im Änderungsgebiet anfallende Schmutzwasser über 

den Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage abgeführt wird. Anfallendes Niederschlagswasser 
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soll über technische Anlagen auf den Grundstücken versickern. Unbelastetes Niederschlagswasser soll dezentral 

über Versickerungsmulden sowie Retentions-Versickerungsbecken über eine belebte Bodenzone oder über 

technische Anlagen versickern. Die Becken sind naturnah zu gestalten und miteinander zu verbinden. Behand-

lungsbedürftiges Niederschlagswasser soll über das vorhandene Regenklärbecken bzw. nach Aufbereitung dem 

öffentlichen Entwässerungssystem in der Eichetstraße zugeführt werden. Das auf öffentlichen Verkehrsflächen 

anfallende Niederschlagswasser wird über einen Regenwasserrückhaltekanal oder -becken gedrosselt in den 

städtischen Regenwasserkanal in der Eichetstraße eingeleitet. 

→ Für das Schutzgut Wasser entstehen keine Beeinträchtigungen. 

Klima/Luft 

Gemäß Umweltbericht bzw. dem Gutachten zu den lokalklimatischen Auswirkungen sind durch die 1. Änderung 

keine wesentlichen Änderungen der lokalklimatischen Verhältnisse in den umliegenden Siedlungsbereichen zu 

erwarten. In der direkten Umgebung des Plangebietes seien demnach geringe Einschränkungen der Kaltluftströ-

mungen über bestehenden Freiflächen zu erwarten. Durch den zusätzlichen LKW- und Kfz-Verkehr sei zwar eine 

gewisse Zunahme der Luftschadstoffe zu erwarten, aber keine Konflikte mit den gültigen Grenzwerten zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit anzunehmen. Maßnahmen zur Minderung des Aufheizungspotentials bzw. 

Verbesserung des Kleinklimas wurden festgesetzt wie z.B. Fassadenbegrünung und Dachbegrünung auf mindes-

tens 50 % der Dachflächen, zudem wurden Pflanzlisten mit heimischen und standortgerechten Gehölzen festge-

setzt. 

Für die 2. Änderung gilt mit Bezug zum Schutzgut Pflanzen die positive Flächenbilanz auch für das Schutzgut 

Klima/Luft. Durch den erhöhten Anteil an Grünfläche entstehen zusätzliche Möglichkeiten für die Schaffung bi-

oklimatisch aktiver Flächen durch die Entwicklung artenreicher Wiesen und feuchtigkeitsliebender Stauden, was 

dem Schutzgut direkt vor Ort dienen. Zudem verbessern die Grünachsen die Durchlüftung des Gebiets. Durch 

die Änderung der Nutzung (Industrie zu Gewerbe) ist aufgrund der Kleinflächigkeit keine Veränderung zu erwar-

ten. 

→ Für das Schutzgut Klima/Luft ergibt sich eine positive Auswirkung. 

Landschaft 

Gemäß Umweltbericht zur 1. Änderung wird dem Landschaftsbild eine geringe bis mittlere Wertigkeit in Berei-

chen mit Ackerflächen und eine mittlere Wertigkeit bei Streuobstflächen zugeordnet. Zur Minderung von Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes wurden Maßnahmen festgesetzt, die der optischen Einbindung des Bauge-

biets dienen wie z.B. gestaffelte Gebäudehöhen, Fassadenbegrünung sowie Pflanzstreifen. 

Durch die 2. Änderung werden im Änderungsgebiet Flächen für Stellplätze aus dem B-Plan gestrichen. Dadurch 

können die zwei dortigen Grünflächen um insgesamt 2.370 m² vergrößert werden. Auf diesen Grünflächen ist 

die Ansaat artenreicher Wiesen und die Pflanzung feuchtigkeitsliebender Stauden vorgeschrieben. Für das Maß 

der baulichen Nutzung ergeben sich keine Veränderungen. Zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen sind 

nun abgesehen von Flachdächern auch flachgeneigte Satteldächer mit einer Dachneigung von bis zu 20° zuläs-

sig. Eine Veränderung der Umweltwirkung für das Schutzgut Landschaft ergibt sich hierdurch für das Änderungs-

gebiet mit umgebenden Gewerbe-/Industriegebiet nicht. 

→ Für das Schutzgut Landschaft ergibt sich eine positive Auswirkung.  
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Biologische Vielfalt mit Schutzgebieten und Biotopverbund 

Gemäß Umweltbericht zur 1. Änderung gab es im Bereich für die 2. Änderung keine gesetzlich geschützten 

Biotope oder Strukturen, die einen bemerkenswerten Einfluss auf die biologische Vielfalt haben. Auch zwischen-

zeitlich sind keine neuen wertgebenden Strukturen entstanden, die nach dem Bundes- oder Landesnaturschutz-

gesetzt BW geschützt sind (vgl. Abbildung 3). Gemäß den übergeordneten Daten der LUBW zum landesweiten 

Biotopverbund zählt das Änderungsgebiet zum Biotopverbund mittlerer Standorte (Abbildung 4). Allerdings 

lässt der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim derzeit das Modellvorhaben zum Biotopverbund 

(INULA 2018) aktualisieren. Die für die beiden Gemarkungen erstellten detaillierte Bestandskarte zu den Kern-

flächen ist in Abbildung 5 dargestellt, demnach liegen im Änderungsgebiet keine Flächen des Biotopverbunds. 

→ Für das Schutzgut Biologische Vielfalt mit Schutzgebieten und Biotopverbund ergeben sich keine Veränderungen. 

 

Abbildung 3 Abfrage des Daten- und Kartendienst der LUBW zu gesetzlich geschützten Biotopen im Än-

derungsgebiet (rot). 

 

Abbildung 4 Abfrage des Daten- und Kartendienst der LUBW zum landesweiten Biotopverbund im Än-

derungsgebiet (rot). 
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Abbildung 5 Bestandskarte Kernflächen Biotopverbund im Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppen-

heim (Kartenausschnitt, Entwurfsfassung Stand 09.05.2025), Änderungsgebiet in rot. 

Mensch 

Gemäß Umweltbericht zur 1. Änderung wurde dem Schutzgut Mensch aufgrund der Vielfalt des Nutzungsmo-

saiks und der damit verbundenen positiven Wirkung auf die Erholungsnutzung eine mittlere Wertigkeit zuge-

ordnet. Im Hinblick auf das Thema Schallschutz wurde auf sämtliche Veränderungen gegenüber der Ausgangs-

situation sowie der Einhaltung von Richtwerten ganz besonderes Augenmerk gelegt. Das Plangebiet wurde 

hierzu in sieben Teilflächen untergliedert und flächenbezogene Emissionspegel mittels Geräuschkontingentie-

rung zugewiesen. Laut Schalltechnischer Untersuchung mit Emissionskontingentierung treten so durch die im 

Plangebiet zulässigen Vorhaben an keinem der maßgeblichen Immissionsorte Überschreitungen der Relevanz-

Richtwerte ein. 

Durch die 2. Änderung kommt es im Änderungsbereich zur Umwidmung von einem Industriegebiet in ein Ge-

werbegebiet. Eine Veränderung der schalltechnischen Maßgaben bzw. der daraus resultierenden Wirkfaktoren 

ergeben sich dadurch nicht. Durch die Änderung der Nutzung (Industrie in Gewerbe) ist keine Auswirkung auf 

das Thema Schall bzw. keine Beeinträchtigung auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. Durch die Anpassung der 

rechtlichen Planungsgrundlage zur Schaffung neuer Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende in der 

Stadt Kuppenheim, profitiert der Standort von der Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze, was dem 

Schutzgut Mensch dient. Zudem profitiert das Schutzgut Mensch durch den erhöhten Anteil an Grünflächen in 

Wechselwirkung mit den Schutzgütern Boden, Fläche, Wasser, Pflanzen, Klima/Luft. 

→ Für das Schutzgut Mensch ergibt sich eine positive Auswirkung. 
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Kultur- und Sachgüter 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zur 1. Änderung fand im Jahr 2013 eine Ortsbegehung durch das 

Landesdenkmalamt und der unteren Denkmalschutzbehörde statt. Dabei wurden keine Hinweise auf vorge-

schichtliche Siedlungsstrukturen gefunden. Demnach sind für das Änderungsgebiet keine Kulturgüter bekannt. 

Zu den Sachgütern im Änderungsgebiet zählt das bestehende Regenklärbecken und bestehende Leitungstras-

sen. Diese werden durch die 2. Änderung berücksichtigt und nicht beeinträchtigt. 

→ Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter entstehen keine Beeinträchtigungen. 

 

4 Maßnahmenvorschläge 

Bauzeitenbeschränkung: Die Fällung von Gehölzen ist im Winterhalbjahr zwischen Anfang Oktober und Ende 

Februar durchzuführen. 

 

5 Zusammenfassung 

Durch die 2. Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Hardrain“ wird das bislang als 

Industriegebiet ausgewiesene Plangebiet für den ca. 9.380 m² großen Änderungsbereich in ein Gewerbegebiet 

umgewidmet. Das Maß der baulichen Nutzung bleibt unverändert. Die Fläche für das Regenklärbecken wird 

reduziert, die so frei gewordene Fläche wird als öffentliche Verkehrsfläche (ca. 195 m²) festgesetzt und dient der 

Erschließung des Änderungsgebiets. Gestrichen werden Flächen für Stellplätze. Diese frei gewordenen Flächen 

werden den vorhandenen Grünflächen zugeordnet, die sich so im Änderungsgebiet um zusätzliche 2.370 m² 

vergrößern. Weiterhin werden die örtlichen Bauvorschriften ergänzt bei der äußeren Gestaltung baulicher Anla-

gen (statt Flachdächer nun auch flach geneigte Satteldächer, nur gedeckte Farbtöne für Außenfassaden). 

Durch die im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Hardrain“ vor-

gesehenen Änderungen ergeben sich keine Verschlechterungen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, Bo-

den, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter gegenüber den 

Maßgaben und daraus resultierenden Umweltwirkungen des bislang gültigen Maßgaben des Bebauungsplans 

„1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Hardrain“ mit örtlichen Bauvorschriften. Zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Tiere ist die Fällung von Gehölzen im Winterhalbjahr zwischen Anfang 

Oktober und Ende Februar durchzuführen. Durch den in der Gesamtbilanz für das Änderungsgebiet erhöhte 

Anteil an Grünflächen ergeben sich positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Klima/Luft, und nachgeordnet Landschaft und Mensch.  

 

 

Bühlertal, den 04.11.2025 

 

Anja Lehmann  
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1 Einleitung 

Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanes „1. Änderung und Erweiterung Hardrain“ in Kuppenheim ist 

eine Überprüfung erforderlich, ob durch die Umsetzung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG ausgelöst werden bzw. ausgelöst werden können. Der B-Plan ist aus dem Jahr 2014 und die geplante 

Änderung betrifft einen etwa. 9.380 m² großen Teilbereich, der in Abbildung 2 dargestellt ist. Die Änderungen 

umfassen insbesondere: 

- Verschiebung/Vergrößerung des Baufensters im östlichen Bereich 

- Vergrößerung der Grünfläche im Osten (PFG 4) mit einer Breite von 11 m  

- Festsetzung einer neuen durchgehenden Grünfläche im Nordosten (PFG 3) 

- Reduzierung der im B-Plan festgesetzten Fläche des Regenklärbeckens auf die tatsächlich in Anspruch 

genommene Fläche 

- Öffentliche Straßenverkehrsfläche zur Erschließung/Zufahrt Flst. Nr. 6376 und 6377 

- Änderung der Art der baulichen Nutzung (Aktuell sind im GI nur bauliche und sonstige Anlagen und Einrich-

tungen zulässig, die der Herstellung, Bearbeitung und Verarbeitung von Kraftfahrzeugteilen dienen ein-

schließlich der diesem Betriebszweck dienenden Nebeneinrichtungen und -anlagen (§ 1 Abs. 1 der textlichen 

Festsetzungen), nicht zulässig sind alle sonstigen Betriebe und Anlagen; die Ausnahmen gemäß § 9 Abs. 3 

der BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 2 der textlichen Festsetzungen)  

Die artenschutzrechtliche Ersteinschätzung wurde auf der Grundlage folgender Leistungen vorgenommen, 

hierzu wurde das in Abbildung 1 dargestellte Untersuchungsgebiet abgegrenzt: 

- Ortsbegehung des Geländes zur Ersteinschätzung der naturschutzfachlichen Bedeutung und der poten-

ziell relevanten Tierarten bzw. Tierartengruppen. 

- Auswertung vorhandener Daten (Daten- und Kartendienst der LUBW). 

- Ermittlung der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, 

die im Geltungsbereich des Vorhabens zu erwarten sind bzw. deren Vorkommen nicht von vorneherein 

ausgeschlossen werden kann. 

 

Abbildung 1 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes im Luftbild (rot) (Quelle LUBW). 
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Abbildung 2 Teilbereich für Änderung B-Plan. 
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2 Ermittlung relevanter Arten 

Zur Einschätzung und Bewertung des Planungsgebietes als Lebensraum für die artenschutzrechtlich relevanten 

Arten wurden die Habitatstrukturen im Bereich des Vorhabens und der angrenzenden Umgebung bei einer Be-

gehung am 03. März 2025 begutachtet. Vorhandene Bäume wurden auf Niststandorte wie Baumhöhlen und 

Horste kontrolliert. Säume, Wiesen und Randlinien wurden hinsichtlich ihrer Eignung als Reptilienhabitate be-

wertet. Auch auf spezielle Nahrungsrequisiten, die bestimmte Schmetterlingsarten für ihre Entwicklung benöti-

gen wie z. B. Weidenröschenarten (Epilobium sp.), Nachtkerzen (Oenothera sp.), Nachtkerzen, Großer Wiesen-

knopf (Sanguisorba officinalis) und nichtsaure Rumex-Arten wurde geachtet. 

Bei der Ermittlung der relevanten Arten wurde die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zur Erweiterung 

des Baugebiets „Hardrain“ (DEUSCHLE 2014) gesichtet. Damals wurden in dem hier betrachteten Untersuchungs-

gebiet Zauneidechsen nachgewiesen (vgl. Abbildung 3). Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen für die Zau-

neidechsen wurden im Rahmen der Erweiterung des Bebauungsplans „Hardrain“ auf den Pflanzengebotsflächen 

PFG1, PFG5 und PFG7 sowie der Kompensationsfläche AF1 umgesetzt. 

Mittlerweile sind für Reptilien geeignete Strukturen im betrachteten Untersuchungsgebiet nicht mehr vorhan-

den. Damalige Fundstellen werden aktuell als Lagerfläche genutzt. Zudem wurden Brombeergebüsche und 

Sträucher gerodet, so dass Saumstrukturen fehlen. 

  

Abbildung 3 Auszug aus der Karte „Vorkommen und Verbreitung von Reptilien- und Amphibienarten, 

Wildkatze, Probestellen Haselmaus“ (Quelle: Tier- und Landschaftsökologie Dr. Jürgen 

Deuschle, 2014). 
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Abbildung 4 Auszug aus dem Zeichnerischen Teil der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 

„Hardrain“ (Quelle: Planungsgruppe Stahlecker, 2014). 

 

 

2.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Grundlage zur Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten ist zum einen die Liste von in 

Baden-Württemberg bekannten Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind 

(LUBW 2014), sowie deren Verbreitung entsprechend den Angaben aus den Grundlagenwerken Baden-Würt-

tembergs bzw. ortsbezogene Kenntnisse spezieller Fachkenner. Zum anderen die Kenntnis der artspezifischen 

Standort- und Lebensraumansprüche dieser Tier- und Pflanzenarten sowie der Biotopausstattung des Plange-

biets. Die in folgender Tabelle aufgeführten Arten wurden hinsichtlich potenzieller Vorkommen im Bereich des 

Vorhabens abgeprüft. 

Tabelle 1 Ermittlung potenziell betroffener Anhang IV-Arten durch Abschichtung (ausgehend von den 

Arten mit Vorkommen in Baden-Württemberg). 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Fauna   

Mammalia pars  Säugetiere (Teil)  

Castor fiber  Biber 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Cricetus cricetus  Feldhamster 

Felis silvestris  Wildkatze 

Lynx lynx  Luchs 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Chiroptera  Fledermäuse  

Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus 

Ein Vorkommen von Fledermausarten ist vor al-

lem für den Siedlungsraum nutzende Arten wie 

die Zwergfledermaus denkbar.  

Hinweise auf ein Vorkommen von Fledermausar-

ten konnten allerdings nicht festgestellt werden. 

Essenzielle Habitatstrukturen sind mit Sicherheit 

nicht betroffen. 

Eptesicus nilssonii  Nordfledermaus 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus 

Myotis bechsteinii  Bechsteinfledermaus 

Myotis brandtii  Große Bartfledermaus 

Myotis dasycneme  Teichfledermaus 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus 

Myotis emarginatus  Wimperfledermaus 

Myotis myotis  Großes Mausohr 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus 

Myotis nattereri  Fransenfledermaus 

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler 

Nyctalus noctula  Großer Abendsegler 

Pipistrellus kuhlii  Weißrandfledermaus 

Pipistrellus nathusii  Rauhautfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus  Mückenfledermaus 

Plecotus auritus  Braunes Langohr 

Plecotus austriacus  Graues Langohr 

Rhinolophus ferrumequinum  Große Hufeisennase 

Vespertilio murinus  Zweifarbfledermaus 

Reptilia  Kriechtiere  

Coronella austriaca  Schlingnatter 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Es handelt sich im Wesentlichen um offene Wie-

senflächen ohne gut geeignete Deckungsstruk-

turen. Brombeergestrüpp wurde im Winter ent-

fernt.  

Emys orbicularis  Europäische Sumpfschildkröte 

Lacerta agilis  Zauneidechse 

Lacerta bilineata  Westliche Smaragdeidechse 

Podarcis muralis Mauereidechse 

Vipera aspis  Aspisviper 

Zamenis longissimus  Äskulapnatter 

Amphibia  Lurche  

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen.  

Bombina variegata  Gelbbauchunke 

Bufo calamita  Kreuzkröte 

Bufo viridis  Wechselkröte 

Hyla arborea  Laubfrosch 

Pelobates fuscus  Knoblauchkröte 

Rana arvalis  Moorfrosch 

Rana dalmatina  Springfrosch 

Rana Iessonae  Kleiner Wasserfrosch 

Salamandra atra  Alpensalamander 

Triturus cristatus  Kammmolch 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Coleoptera  Käfer  

Cerambyx cerdo  Heldbock 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Osmoderma eremita Eremit  Juchtenkäfer 

Bolbelasmus unicornis  Vierzähniger Mistkäfer 

Dytiscus latissimus  Breitrand 

Graphoderus bilineatus  Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer 

Rosalia alpina  Alpenbock 

Cucujus cinnaberinus Scharlachkäfer 

Lepidoptera  Schmetterlinge  

Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

 

 

 

 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter 

Gortyna borelii  Haarstrangwurzeleule 

Lopinga achine  Gelbringfalter 

Lycaena dispar  Großer Feuerfalter 

Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter 

Maculinea arion  Quendel-Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Maculinea teleius  Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Parnassius apollo  Apollofalter 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollofalter 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer 

Odonata  Libellen  

Gomphus flavipes  Asiatische Keiljungfer 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen. 

Leucorrhinia albifrons  Östliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer 

Ophiogomphus cecilia  Grüne Keiljungfer 

Sympecma paedisca  Sibirische Winterlibelle 

Mollusca  Weichtiere  

Anisus vorticulus  Zierliche Tellerschnecke Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen. Unio crassus  Gemeine Flussmuschel 

Flora   

Pteridophyta et Spermato-

phyta 
Farn- und Blütenpflanzen  

Apium repens Kriechender Scheiberich 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der lan-

desweiten Verbreitung und / oder der Bio-

topausstattung des Plangebiets auszuschließen.  

Bromus grossus  Dicke Trespe 

Cypripedium calceolus  Frauenschuh 

Gladiolus palustris  Sumpf-Gladiole 

Jurinea cyanoides  Sand-Silberscharte 

Lindernia procumbens  Liegendes Büchsenkraut 

Liparis Ioeselii  Sumpf-Glanzkraut 

Marsilea quadrifolia  Kleefarn 

Myosotis rehsteineri  Bodensee-Vergissmeinnicht 

Najas flexilis  Biegsames Nixenkraut 

Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn 
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2.2 Europäische Vogelarten 

Bei der Begehung am 03. März 2025 wurden folgende Arten festgestellt: Amsel, Blaumeise, Buchfink, Elster, 

Grünfink und Türkentaube. Baumhöhlen, die für Höhlenbrüter wie Kohl- und Blaumeise potenziell als Nistplatz 

in Frage kommen, konnten an zwei Bäumen festgestellt werden. In einer Höhle wurde eine Rötelmaus festge-

stellt, Vogelnester waren nicht vorhanden. Nach den Bestandserfassungen von DEUSCHLE (2014) wurden von den 

wertgebenden Brutvogelarten in der untersuchten Fläche lediglich die momentan ungefährdete Dorngrasmücke 

festgestellt. Ein Vorkommen der Art kann aktuell aufgrund fehlender Sträucher und Gebüsche ausgeschlossen 

werden. Im Rahmen der Erweiterung des Baugebiets „Hardrain“ sind planexterne Ausgleichsflächen für die pla-

nungsrelevanten Vogelarten umgesetzt worden. 

Auf Basis der vorhandenen Habitatstrukturen und der angrenzenden Landschaftsteile ist ein Vorkommen fol-

gender Vogelarten im Bereich des Vorhabens möglich bzw. zum derzeitigen Zeitpunkt nicht auszuschließen. 

Planungsrelevante Arten (Arten der Roten Liste bzw. der Vorwarnliste) sind farbig hinterlegt. Bruten von pla-

nungsrelevanten Arten sind aufgrund der aktuellen Habitatstrukturen eher unwahrscheinlich, diese können das 

Untersuchungsgebiet vor allem als Nahrungshabitat nutzen. Die Fläche stellt dabei sicherlich kein essenzielles 

Nahrungshabitat dar. 

Tabelle 2 Artenliste Vögel. 

Artname Wissenschaftlicher Name Rote Liste Rote Liste EU-VRL BNatSchG 

  Baden-Württemberg Deutschland   Status 

Amsel Turdus merula    § 

Bachstelze Motacilla alba    § 

Blaumeise Parus caeruleus    § 

Buchfink Fringilla coelebs    § 

Buntspecht Picoides major    § 

Elster Pica pica    § 

Girlitz Serinus serinus    § 

Grünfink Carduelis chloris    § 

Grünspecht Picus viridis    §§ 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    § 

Haussperling Passer domesticus V   § 

Kohlmeise Parus major    § 

Rabenkrähe Corvus corone    § 

Ringeltaube Columba palumbus    § 

Saatkrähe Corvus frugilegus    § 

Star Sturnus vulgaris  3  § 

Stieglitz Carduelis carduelis    § 

Türkentaube Streptopelia decaocto 3   § 

Erläuterung der in den Tabellen verwendeten Abkürzungen 

Rote Liste: Rote Liste der Vögel Baden-Württembergs (KRAMER et al. 2022) und Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 

 Kategorien 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, V: Vorwarnliste 

EU-VRL:  Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 2009/147/EG) 

Anhang I Die Art wird im Anhang I der Richtlinie genannt, mit der Maßgabe nationale Schutzgebiete 

einzurichten 

Art. 4, Abs. 2 Die Art wird als gefährdete Zugvogelart für Baden-Württemberg in der nationalen Kulisse 

von EU-Vogelschutzgebieten berücksichtigt (gem. Artikel 4, Abs. 2 der EU-VRL)  

BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 

§ besonders geschützt 

§§ streng geschützt 
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3 Artenschutzrechtliche Verträglichkeit 

Die rechtlichen Grundlagen und Anforderungen ergeben sich aus der einschlägigen Gesetzgebung (Bundesna-

turschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Gesetz vom 23.10.2024 (BGBl. I S. 323) m. 

W. v. 01.01.2025 geändert worden ist), wobei die §§ 44 und 45 BNatSchG die Vorschriften für besonders ge-

schützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten (Verbotstatbestände) sowie Ausnahmen regeln. 

Hierbei sind die gesetzlichen Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 zu beachten: 

(1) „Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 

Folgende Handlungen sind nach §44 Abs. 5 zulässig: 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach 

§ 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im 

Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 

2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten 

oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 

ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch 

den Ein-griff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten 

nicht signifikant er-höht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zer-

störung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungs-

formen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 

oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökolo-

gischen Funktion der Fort-pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-

trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte wild 

lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 
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2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfüh-

rung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

Folgende Ausnahmen von den Verboten nach §45 Abs. 7 BNatSchG sind zulässig: 

„(7) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Falle des Verbringens aus dem 

Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen 

zulassen 

1.  zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher Schä-

den, 

2.  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3.  für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maßnah-

men der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4.  im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und 

des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5.  aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer 

oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der 

Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 

92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 

Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allge-

mein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf 

andere Landesbehörden über-tragen. 

 

Aus der einschlägigen Gesetzgebung ergibt sich die auf der folgenden Seite dargestellte Prüfkaskade. 
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Abbildung 5 Ablaufdiagramm einer artenschutzrechtlichen Prüfung bei Vorhaben nach § 44 BNatSchG (aus Kratsch, Matthäus & Frosch 2018). 
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4 Auswirkungen auf geschützte Arten 

4.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bei den im Gebiet möglichweise vorkommenden Fledermausarten ist zu beachten, dass bei der Untersuchung 

innerhalb des Geltungsbereichs keine Höhlen oder Spalten festgestellt werden konnten, welche als Quartiere 

dienen können. Insbesondere siedlungsbewohnende Arten wie die Zwergfledermaus können den Bereich des 

Vorhabens eventuell als Nahrungsraum nutzen. Aufgrund der Habitatausstattung ist allerdings nicht davon aus-

zugehen, dass es sich um ein essenzielles Nahrungshabitat handelt, so dass insgesamt keine Verbotstatbestände 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden können. 

Negative Auswirkungen auf Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie können ausgeschlossen werden. 

 

4.2 Europäische Vogelarten 

Für die im Bereich des Vorhabens potenziell vorkommenden Vogelarten kann das vorhabensbedingte Töten von 

Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) bei einer Fällung von Gehölzen innerhalb der Brutzeit nicht ausgeschlos-

sen werden. Da keine planungsrelevanten Vogelarten (Arten der Roten Liste bzw. Vorwarnliste) vorkommen bzw. 

zu erwarten sind, können vorhabensbedingte Störungen (§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, die den Erhaltungszustand der lokalen 

Population von Vogelarten verschlechtern könnten, ebenfalls ausgeschlossen werden. Daher ist auch die ökolo-

gische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang nicht gefährdet und der Verbotstatbestand der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) wird nicht ausgelöst. 

 

 

5 Maßnahmenvorschläge 

Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie bzw. von Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie sind nicht erforderlich 

bzw. wurden bereits im Rahmen der Erweiterung des Baugebiets „Hardrain“ umgesetzt.  

Um das Töten von Individuen (Vögel) im Zusammenhang mit der Zerstörung potenzieller Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten zu vermeiden, ist die Fällung von Gehölzen im Winterhalbjahr zwischen Anfang Oktober und Ende 

Februar durchzuführen.  
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6 Zusammenfassung 

Die in Baden-Württemberg vorkommenden Anhang IV-Arten wurden hinsichtlich potenzieller Vorkommen im 

Bereich des Vorhabens abgeprüft. Eine Begehung am 03. März 2025 zur artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung 

ergab keine Hinweise auf relevante Vorkommen dieser Arten. 

Bei den Vogelarten sind überwiegend gewöhnliche und weit verbreitete Arten vorhanden bzw. werden erwartet. 

Essenzielle Habitatstrukturen für Vögel sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 

 

Nach derzeitigen Erkenntnissen werden für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten sowie für 

die nach Vogelschutzrichtlinie geschützten europäischen Vogelarten keine Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG Abs. 1 bis 4 ausgelöst. 

 

 

Bühlertal, den 04.11.2025 

 

 

Jochen Lehmann 
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Anhang – Fotodokumentation 

 

Bild 1: Streuobst im Nordwesten des Untersuchungsgebiets. 

 

Bild 2: Als Lager genutzte Fläche im Südosten des Untersuchungsgebiets. 
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Bild 3: Höhle in einem Apfelbaum, die von einer Maus genutzt wird. Brombeere im Umfeld wurde gemulcht. 

 

Bild 4: Freigestellte Robinie mit spezieller Nisthilfe (rot umrandet) aus einer früheren Erfassung der Haselmaus. 
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Entsprechend der Beauftragung der Stadt Kuppenheim vom 21.05.2025 auf Grundlage unseres 

Angebotes vom 22.04.2025 wird nachstehend der Bericht zur schalltechnischen Untersuchung 

zum Bebauungsplan „Hardrain“, 2. Änderung in Kuppenheim vorgelegt. 

 

1. Ausgangssituation 

In Kuppenheim wurde im Jahr 2014 im Rahmen einer ersten Änderung des Bebauungsplans 

„Hardrain“ eine schalltechnische Untersuchung vom Büro fischer, Karlsruhe erstellt und eine 
Geräuschkontingentierung durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Emissionskontin-

gente für verschiedene Teilflächen und auch für die Teilfläche 7 „Parkplatz Süd“ Lärmkon-

tingente festgesetzt. Aktuell ist eine 2. Änderung des Bebauungsplans „Hardrain“ in einer 
Teilfläche des bisherigen GI2 bzw. der Teilfläche 7 der schalltechnischen Untersuchung von 

2014 im Bereich der Eichetstraße geplant, bei der die Art der baulichen Nutzung geändert 

und anstatt Industriegebiet ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festgesetzt werden soll. Au-

ßerdem soll das Baufenster an die neuen Grundstücke angepasst bzw. optimiert werden. 

 

Anlage 1 zeigt eine Übersicht über die örtliche Situation. 

 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ist der Einfluss 6 Gewerbebetriebe nach 

TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) zu ermitteln und hieraus entste-

hende Lärmbelastungen zu beurteilen. Für die Änderung des Teilstücks der Teilfläche 7 aus 

der 1. Änderung des Bebauungsplans sind Möglichkeiten bezüglich zukünftigen Gewerbe-

lärm im unmittelbaren Umfeld zu untersuchen. Dabei ist die TA Lärm als Berechnungs- bzw. 

Beurteilungsgrundlage heranzuziehen. Gegebenenfalls sind organisatorische oder bauliche 

Schallschutzmaßnahmen z. B. in Form einer Lärmkontingentierung einschließlich Festset-

zungstexten anzugeben.  

 

Es wird davon ausgegangen, dass sich durch das Planvorhaben keine maßgebliche Änderung 

der Verkehrserzeugung gegenüber dem Bestand ergibt. Eine Betrachtung der Verkehrsstei-

gerung erfolgt daher nicht.  

 

2. Vorgehensweise 

Für die Berechnung der Lärmsituation im Umfeld des Bebauungsplangebietes werden zu-

nächst die zur Verfügung gestellten Unterlagen in ein computergestütztes Rechenprogramm 

zur Erstellung eines dreidimensionalen Ausbreitungsmodelles eingearbeitet. Hierbei werden 

Katasterdaten mit den Gebäudegrundrissen sowie Höhendaten aus Laserscanüberfliegung 

des Landesamtes für Geoinformation und Landesentwicklung eingearbeitet. Weiterhin wird 
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der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 07.10.2025 des Büros Fahle Stadtplaner Part-

nerschaft mbB, Freiburg berücksichtigt.  

 

Bei der Ermittlung und Beurteilung einer Geräuschsituation erfolgt eine Simulierung von 

Schallausbreitungsbedingungen, bei der die maßgebliche Geräuschverursachung in Abhän-

gigkeit von ihrer Intensität, der Einwirkzeit oder bei Gewerbelärm auch der Auffälligkeit von 

Geräuschquellen berücksichtigt werden. Es erfolgt dabei eine energetische Mittelung über 

einen Bezugszeitraum in Abhängigkeit von der Lärmart (Gewerbelärm, Verkehrslärm, Frei-

zeitlärm), wobei höhere Pegel z. B. durch Lkw bei Verkehrslärm stärker gewichtet werden als 

niedrigere Pegel. Gegebenenfalls werden für Gewerbelärm aufgrund von Impuls-, Ton- oder 

Informationshaltigkeit Zuschläge vergeben. Die auf Basis von dreidimensionalen Schallaus-

breitungsmodellen rechnerisch ermittelten sogenannten Beurteilungspegel LR dienen zum 

Vergleich der in DIN-Normen, Verordnungen und Richtlinien vorgegebenen Orientierungs-, 

Immissionsricht- oder Grenzwerten, bilden jedoch nicht zwingend die subjektive Einstellung 

einzelner Betroffener zu den Geräuschverhältnissen vollständig ab.  

 

Entsprechend der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau), 2023/07 welche für die städte-

bauliche Planung zu beachten ist, sind die verschiedenen Geräuscharten (Verkehrs-, Ge-

werbe- und Sportanlagenlärm) aufgrund der verschiedenen Einstellungen der Betroffenen 

getrennt voneinander zu betrachten.  

 

Die Berechnungen von Gewerbelärm basieren auf den Berechnungsformeln der DIN 18005 

(Schallschutz im Städtebau, 1987/2002/2023), der TA Lärm, 1998 sowie der 

DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 1999).  

 

Für die konkrete Feststellung der zukünftig auf den Gewerbeflächen möglichen maximalen 

Geräuschentstehungen erfolgt eine Geräuschkontingentierung entsprechend der DIN 45691, 

(Geräuschkontingentierung), Dezember 2006 unter Berücksichtigung von flächenbezogenen 

Schallleistungspegeln. Die Schallausbreitungsberechnung für den Gewerbelärm erfolgt 

grundsätzlich entsprechend der DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

im Freien, 1999). 

 

Die Durchführung der Berechnungen erfolgt mit dem Berechnungsprogramm SoundPLAN, 

Version 9.1.  

 

Die Beurteilung des Gewerbelärms erfolgt auf Grundlage der Vorgaben der TA Lärm. 
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Anlage 2 zeigt die für die Berechnung und Beurteilung zugrunde gelegten Verordnungen, 

Normen und Richtlinien. 

 

Für das Plangebiet ist die Gebietsfestsetzung „Gewerbegebiet“ (GE) vorgesehen. Es befindet 

sich innerhalb einer bisherigen Industriegebietsfläche (GI). Südöstlich daran schließt sich ein 

Gewerbegebiet an. In einem Abstand von mehr als ca. 700 m südöstlich des Geltungsberei-

ches befinden sich Wohnnutzungen in einem allgemeinen Wohngebiet (WA).  

 

3. Grundlagen der Untersuchung 

3.1 Berechnungsgrundlagen Gewerbelärm  

Als Gewerbelärm sind grundsätzlich die gesamten einer Anlage zuzuordnenden Geräu-

sche zu verstehen. Dabei sind nach TA Lärm auch Fahrzeuggeräusche auf den Betriebs-

grundstücken sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb 

der Anlage stehen, einer zu beurteilenden Anlage zuzurechnen. Gegebenenfalls sind 

auch die bestehenden Belastungen der Gewerbebetriebe im Umfeld des Bebauungspl-

angebietes als Vorbelastung zu berücksichtigen. 

 

Im vorliegenden Fall ist die konkrete, bestehende Vorbelastung aufgrund der Vielzahl an 

Gewerbebetrieben im Umfeld der geplanten Gewerbeflächen nur unter unverhältnismä-

ßig großem Aufwand zu ermitteln und stellt für die zukünftig mögliche Geräuschbelastung 

von Gewerbelärm auch nicht zwingend die maßgebliche Lärmsituation dar. Die zukünftig 

mögliche Geräuschbelastung durch Gewerbelärm definiert sich in der Regel durch die 

theoretische genehmigungsfähige Geräuschentstehung auf Gewerbegrundstücken.  

 

Die DIN 18005 vom Juli 2002 sieht entsprechend Ziff. 5.2.3 für Industrieflächen /Gewer-

beflächen zunächst einen flächenbezogenen Schallleistungspegel von 65/60 dB(A)/m² 

jeweils im Tages- und Nachtzeitraum vor. Bei einem Ansatz von 60 dB(A)/m² werden 

geräuschintensive Arbeiten im Tageszeitraum realistisch abgebildet. Bei diesen Ansätzen 

würden jedoch an maßgeblichen Immissionsorten im Untersuchungsgebiet die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm im Nachtzeitraum bereits aufgrund bestehender Gewerbeflä-

chen überschritten auch ohne zusätzliche Lärmimmissionen der Gewerbeflächen im 

Plangebiet. Es wird daher unter Bezug auf Ziffer 3.2.1 der TA Lärm versucht, den Im-

missionsbeitrag der zukünftigen Gewerbeflächen in einer Größenordnung zu definieren, 

der als nicht relevant anzusehen ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu 

beurteilenden Anlage (neue Gewerbeflächen) ausgehende Zusatzbelastung die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm an maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) 
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unterschreitet (Irrelevanzkriterium). Eine Berücksichtigung der vorhandenen Industrie- 

und Gewerbeflächen als Vorbelastung kann somit entfallen. 

 

Um zu ermitteln, welche Lärmentstehung auf den zukünftig vorgesehenen Gewerbege-

bietsflächen unter diesen Voraussetzungen möglich ist, ohne unzumutbare Lärmbeein-

trächtigungen in der Nachbarschaft zu erzeugen, erfolgt eine Geräuschkontingentierung 

gemäß DIN 45691 (Geräuschkontingentierung). Entsprechend der DIN 45691 wird für 

die zukünftigen Gewerbebetriebe der maximal mögliche flächenbezogene Schallleis-

tungspegel ermittelt, um für maßgebliche Immissionsorte in der Umgebung eine Einhal-

tung der Immissionsrichtwerte bzw. Vorgaben der TA Lärm zu ermöglichen. Das Gewer-

begebiet wird dafür in zwei Teilflächen gegliedert, wie Anlage 3 entnommen werden 

kann. Auf Anlage 3 sind ebenfalls die maßgeblichen Immissionsorte außerhalb des Plan-

gebietes dargestellt, an denen die Einhaltung der Planwerte berechnet wird. Diese Im-

missionsorte werden aus der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2014 über-

nommen und um weitere maßgebliche Immissionsorte ergänzt. Der Immissionsort IO04 

aus der schalltechnischen Untersuchung 2014 wird für das vorliegende Schallgutachten 

nicht berücksichtigt, weil das Gebäude und somit der dazugehörige Immissionsort nicht 

mehr existiert. Die einzelnen Immissionspunkte haben folgende UTM-Koordinaten:  

 

 Immissionsort Nutzung X  m Y  m 

IO01 Adlerstraße 18 WA 445591 5409053 

IO02 Bannstraße 23 WA 444848 5409268 

IO03 Eichetstraße 4 GI 444976 5409863 

IO05 Eichetstraße 16 GI 444807 5409922 

IO06 Eichetstraße 20 NO GI 444773 5409959 

IO07 Eichetstraße 20 NW GI 444762 5409956 

IO08 Lochackerstraße 4 NO GE 445198 5409757 

IO09 Lochackerstraße 4 SO GE 445203 5409743 

IO10 Lochackerstraße 6 GE 445096 5409821 

IO11 Lochackerstraße 8 GE 445064 5409832 

IO12 Neufeldstraße 12 GE 444503 5409839 

IO13 Kunstwiesenweg GE 444862 5409428 

 

Im Rahmen der Geräuschkontingentierung wird für die Flächen unter Berücksichtigung 

der Vorbelastung (in diesem Fall Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 

6 dB(A)) ein Immissionskontingent festgelegt, so dass an keinem der Immissionsorte der 

von der TA Lärm abgeleitete Planwert überschritten wird. Die Differenz zwischen dem 
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Emissionskontingent LEk und dem Immissionskontingent LIk ergibt sich dabei aus der 

Größe der Fläche und dem Abstand ihres Schwerpunktes zum Immissionsort, wobei aus-

schließlich die geometrische Ausbreitungsdämpfung und keine Abschirmung durch z. B. 

Gebäude oder bestehenden Lärmschutz berücksichtigt werden.  

 

3.3 Beurteilungsgrundlagen  

DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

Die sich aus dem jeweiligen Bewertungsverfahren ergebenden Beurteilungspegel für die 

jeweiligen Immissionsorte werden zunächst nach der für die städtebauliche Planung gül-

tigen Richtlinie DIN 18005 Ausgabe 2023-07 (Schallschutz im Städtebau) beurteilt. 

Nach der DIN 18005, Beiblatt 1, Ziffer 4.3, Absatz 3, werden die Geräusche von ver-

schiedenen Arten von Schallquellen, wie im vorliegenden Fall Verkehrs-, Gewerbe- und 

Sportanlagenlärm, aufgrund des unterschiedlichen Belästigungsempfindens der Be-

troffenen zu den verschiedenen Arten von Geräuschquellen, jeweils für sich allein mit 

den jeweils zugeordneten Orientierungswerten verglichen.  

 

Die in der DIN 18005 2023/07 angegebenen Orientierungswerte betragen jeweils für den 

Tages- und Nachtzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr / 22:00 bis 6:00 Uhr) in dB(A) als Über-

blick: 

 

DIN 18005 Verkehrslärm Gewerbelärm 

Reine Wohngebiete (WR),  
Wochenendhausgebiete,  
Ferienhausgebiete 

50 / 40 dB(A) 50 / 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  
Kleinsiedlungsgebiete (WS),  
Campingplatzgebiete 

55 / 45 dB(A) 55 / 40 dB(A) 

Friedhöfe, Park- und  
Kleingartenanlagen 

55 / 55 dB(A) 55 / 55 dB(A) 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 / 45 dB(A) 60 / 40 dB(A) 

Dorfgebiete (MD),  
Dörfliche Wohngebiete (MDW),  
Mischgebiete (MI)  
Urbane Gebiete (MU) 

60 / 50 dB(A) 60 / 45 dB(A) 

Kerngebiete (MK) 63 / 53 dB(A) 60 / 45 dB(A) 

Gewerbegebiete (GE)  65 / 55 dB(A) 65 / 50 dB(A) 

 

Es ist anzumerken, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 empfohlene Richtwerte 

darstellen, von denen im Einzelfall beim Vorliegen anderer entgegengesetzter  
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Interessen mit entsprechender Begründung abgewichen werden kann (DIN 18005, Bei-

blatt 1, Ziffer 4,3, Absatz 8). In einem solchen Fall sind geeignete Maßnahmen, wie z. B. 

aktiver Schallschutz, entsprechende Gebäudeanordnung, Grundrissgestaltung oder al-

ternative planrechtliche Festsetzungen zum baulichen Schallschutz vorzusehen und 

planrechtlich abzusichern. 

 

TA Lärm: 

Zur Beurteilung des Gewerbelärms wurden zusätzlich zu den oben aufgelisteten Orien-

tierungswerten der DIN 18005 für Gewerbelärm die Bestimmungen der TA Lärm heran-

gezogen. Zum Schutz der Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-

räusche wurde auf Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes § 48 die 6. Allge-

meine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG, die Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm - TA Lärm, erlassen. Hiernach sind Anlagengeräusche und Fahrgeräusche auf dem 

Betriebsgrundstück sowie der Ein- und Ausfahrt der zu beurteilenden Anlage insgesamt 

zuzurechnen. Die Summe der Geräusche durch die Anlage, die bei der nächstgelegenen 

Wohnbebauung als Immissionspegel entstehen, ist nach den Immissionsrichtwerten der 

TA Lärm, Ziffer 6.1, zu beurteilen. Die Immissionsrichtwerte sind abhängig von der je-

weiligen Gebietsausweisung entsprechend der Baunutzungsverordnung im Bereich der 

zu schützenden Gebäude. Die TA Lärm schreibt folgende Immissionsrichtwerte für den 

vom Grundstück ausgehenden Gewerbelärm vor.  

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm betragen tags/nachts (6:00 bis 22:00 Uhr und 

22:00 bis 6:00 Uhr): 

 

TA Lärm Gewerbelärm 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 / 35 dB(A) 

Reine Wohngebiete (WR) 50 / 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete 55 / 40 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete (MI) 60 / 45 dB(A) 

Urbane Gebiete (MU) 63 / 45 dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 / 50 dB(A) 

Industriegebiete (GI) 70 / 70 dB(A) 

 

Für reine und allgemeine Wohngebiete sind nach TA Lärm Zuschläge für Tageszeiten mit 

erhöhter Empfindlichkeit zu vergeben.  
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Es ist weiterhin nach TA Lärm, Ziffer 6.4 maßgebend für die Beurteilung des Nachtzeit-

raums die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beur-

teilende Anlage relevant beiträgt, anzusetzen. Im Rahmen der Berechnungen erfolgt so-

mit für jeden maßgeblichen Immissionspunkt eine Berechnung für jede einzelne Nacht-

stunde mit Ermittlungen der Beurteilungspegel aus den im Betrieb befindlichen Anlagen.  

 

Entsprechend TA Lärm Ziffer 6.4 kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausgescho-

ben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen 

zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbar-

schaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist jedoch in jedem Fall sicherzustellen.  

 

Eine Beurteilung nach den Vorgaben der TA Lärm macht bereits auf der planrechtlichen 

Ebene Sinn, da im Zuge des Betriebsgenehmigungsverfahrens ohnehin der entspre-

chende Nachweis nach TA Lärm zu erfolgen hat. Ergänzend ist noch auf die Regelung 

nach Ziffer 7.2, TA Lärm hinzuweisen, nach der über eine begrenzte Zeitdauer von 

höchstens 10 Tagen pro Jahr höhere Immissionspegel zulässig sind (z. B. bei besonde-

ren Anlieferungen oder verkaufsoffenen Wochenenden etc.). 

 

Die Beurteilung der Gewerbelärmemissionen ist nach der TA Lärm weiterhin zu untertei-

len in die Geräusche, die von dem Anlagengrundstück ausgehen und in  

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen des An- und Abfahrverkehrs. Für 

diese sind entsprechend Ziffer 7.4 der TA Lärm ebenfalls die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV und deren Bestimmungen zu berücksichtigen.  

 

In der TA Lärm, Ziffer 7.4, heißt es für Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflä-

chen, dass die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs in einem Abstand bis zu 500 m 

von dem Betriebsgrundstück durch Maßnahmen organisatorischer Art so weit wie mög-

lich vermindert werden sollen so weit:  

 

- sie die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechne-

risch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,  

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV erstmals 

oder weitergehend überschritten werden.  
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4. Ergebnisse Schallausbreitungsberechnungen Gewerbelärm 

Es wird in der Emissionsprognose zunächst von dem flächenbezogenen Ansatz des Gewer-

belärms ausgegangen, der theoretisch möglich nach DIN 18005 von den zukünftigen Nut-

zungen bzw. Gewerbeanlagen auf die bestehende Bebauung wirken kann.  

 

Um zu ermitteln, welche Lärmentstehungen auf den Teilflächen innerhalb des Plangebietes 

konkret möglich sind, ohne unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen in der Nachbarschaft an 

den Bestandsgebäuden zu erzeugen, erfolgt nachfolgend eine Geräuschkontingentierung ge-

mäß DIN 45691. Entsprechend der DIN 45691 wird, unter Berücksichtigung der Vorbelas-

tung der bestehenden Gewerbeflächen im Umfeld, für zukünftige Gewerbebetriebe der ma-

ximal zulässige flächenbezogene Schallleistungspegel ermittelt, um für maßgebliche Immis-

sionspunkte in der Umgebung keine Überschreitung der Orientierungs- oder Immissions-

richtwerte von der DIN 18005 oder TA Lärm zu ermöglichen. Im vorliegenden Fall erfolgt die 

Geräuschkontingentierung für zwei Teilflächen, die aufgrund der früheren Untersuchung als 

TF7-1 und TF7-2 definiert werden.  

 

Im Rahmen der Geräuschkontingentierung wird für die Teilflächen unter Berücksichtigung 

der Vorbelastung, d. h. mit Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm um mehr 

als 6 dB(A), ein Immissionskontingent festgelegt, sodass an den Immissionsorten der „Plan-
wert“ nicht überschritten wird. Die Differenz zwischen dem Emissionskontingent LEK und dem 

Immissionskontingent LIK ergibt sich dabei aus der Größe der Fläche und dem Abstand ihres 

Schwerpunktes zum Immissionsort, wobei ausschließlich die geometrische Ausbreitungs-

dämpfung und keine Abschirmung durch z. B. Gebäude berücksichtigt wird.  

 

Die Ergebnisse der Geräuschkontingentierung ohne Berücksichtigung der bereits festgesetz-

ten Geräuschkontingente aus der schalltechnischen Untersuchung 2014 des Büros fischer 

sind in der Anlage 4.1 dargestellt. Im Tages- und auch im Nachtzeitraum ergeben sich bei 

Emissionskontingenten von jeweils 60 dB(A)/m² Unterschreitungen der „Planwerte“ um 
deutlich mehr als 6 dB(A) und somit keine relevanten Beiträge auf das Umfeld.  

 

Aufgrund der bereits im Bebauungsplan „Hardrain“ 1. Änderung festgesetzten niedrigen Ge-

räuschkontingente auf den Teilflächen des Plangebiestes und einer ganzheitlichen Betrach-

tung der umgebenden Industrie- und Gewerbeflächen Hardrain erfolgen auch Berechnungen 

mit den bisherigen Kontingenten. Die Ergebnisse der Geräuschkontingentierung für diesen 

Fall sind in der Anlage 4.2 dargestellt. Im Tageszeitraum ergeben sich bei Vergabe eines 

Emissionskontingents von jeweils 60 dB(A)/m² auf den beiden Flächen wieder deutliche Un-

terschreitungen der Planwerte und somit keine Einschränkung der Betriebsnutzung bzgl. 
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Geräuschentwicklung. Im Nachtzeitraum sind mit angesetzten Emissionskontingenten von 

51 dB(A)/m² noch deutlichere Unterschreitungen der Planwerte gegeben, jedoch auch Ein-

schränkungen der Möglichkeit von geräuschintensiven Tätigkeiten. 

 

5. Beurteilung der Situation und Vorschläge für die Festsetzungen von Lärmschutzmaßnahmen im 

Bebauungsplanverfahren 

5.1 Auswirkungen Gewerbelärm  

Bezüglich der im Plangebiet vorgesehenen Gewerbeflächen werden auch unter Berück-

sichtigung der bereits vorhandenen Industrie- und Gewerbebetriebe im Umfeld des Plan-

gebietes im Tageszeitraum keine Einschränkungen der Betriebstätigkeiten bezüglich Lär-

mentstehung erforderlich. Im Nachtzeitraum ergibt sich die Möglichkeit von gewissen 

Einschränkungen bezüglich Lärmentstehung. Diese Beschränkungen in Form von Emis-

sionskontingenten sind eine gängige Lösung, um eine Überschreitung der Immissions-

richtwerte unter Berücksichtigung von Vorbelastungen durch bereits vorhandene Gewer-

belärmemissionen für die bestehenden Wohnnutzungen im Umfeld zu vermeiden. Auch 

wenn aufgrund der geringen Größe und geplanten Umstufung des Gebietes keine stö-

renden Einflüsse des Gebietes auf das Umfeld zu erwarten sind, wird aufgrund der groß-

flächigen Industrie- und Gewerbeflächen in der Umgebung empfohlen, die bisher fest-

gesetzten Emissionskontingente beizubehalten, um nicht in späteren Bebauungsplan-

Änderungsverfahren für weitere Teilflächen unerwünschte Hindernisse oder Einschrän-

kungen in deren Emissionsverhalten zu erzeugen. Damit wäre ein ganzheitlicher Ansatz 

für das Gebiet Hardrain beibehalten.  

 

Die Festsetzung der Geräuschkontingente ist dabei auf Grundlage der aktuellen Recht-

sprechung zu schärfen. Eine Gliederung in unterschiedlich kontingentierte Flächen fin-

det dabei gebietsübergreifend statt. 

 

Bei den vorgeschlagenen Emissionskontingenten sind im Nachtzeitraum noch Betrieb-

stätigkeiten in geschlossenen Gebäuden uneingeschränkt und im Außenbereich im ge-

wissen Umfang möglich.  

 

5.2 Vorschläge für immissionsschutzrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplanverfahren 

Die Berechnungen zur Geräuschkontingentierung sehen eine Aufteilung der Gewerbeflä-

chen in zwei Teilflächen vor. Es ergibt sich folgender Vorschlag für die Festsetzung im 

Bebauungsplanverfahren: 
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Nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2) und BauGB § 9 

Nr. 23 in Verbindung mit Bundesgesetzblatt Nr. 257 wird das Plangebiet unter gebiets-

übergreifender Betrachtung in Flächen mit unterschiedlichen zulässigen Nutzungen ge-

gliedert. 

 

Es sind in den Teilflächen nur betriebliche Nutzungen zulässig, deren mittlere Schallab-

strahlung (einschließlich Fahrverkehr auf dem Grundstück) pro qm Grundstücksfläche 

die nachfolgenden Emissionskontingent LEK nach DIN 45691 nicht überschreiten. Die 

Emissionskontingente geben die zulässige, immissionswirksame Schallabstrahlung/m² 

der als Gewerbegebiet festgesetzten Flächen an. 

 

Der Beurteilungspegel LR am Immissionsort aufgrund der Betriebsgeräusche der Anlage 

oder des Betriebes, gilt entsprechend den Vorschriften der technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm, TA Lärm vom 26.08.1998, unter Berücksichtigung der Schallaus-

breitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung. Das zulässige Immissionskon-

tingent LIK ergibt sich unter Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung 

im Vollraum für jede Teilfläche und die anschließende Summation der einzelnen Immis-

sionskontingente LIK der einzelnen Teilflächen am Immissionsort. 

 

Als Bezugsfläche zur Ermittlung der zulässigen Schallabstrahlung ist die in die Berech-

nung eingestellte Fläche heranzuziehen. Maßgeblich für den Nachweis der Immissions-

wirksamkeit sind die angegebenen Immissionsorte.  

 

Für die Gewerbeflächen im Geltungsbereich dürfen folgende Schallleistungspegel nicht 

überschritten werden (siehe Anlage 5): 

 

Teilfläche TF7-1 LEK= 60/51 dB(A) Tages-/Nachtzeitraum 

bei Fläche F = 3019,0 m² 

 

Teilfläche TF7-2 LEK= 60/51 dB(A) Tages-/Nachtzeitraum 

bei Fläche F = 2828,7 m² 

 

Die Einhaltung der festgesetzten Werte ist im Zuge eines zukünftigen Genehmigungsver-

fahrens nachzuweisen. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, 12/2006, 

Abschnitt 5. 
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6. Qualität der Prognose 

Die Qualität der angegebenen Beurteilungspegel ist abhängig von der Genauigkeit der Emis-

sionsdaten, wie z. B. Schallleistungspegel, berücksichtigte Einwirkungsdauer, digitalisierte 

Lage usw. Die Ansätze der Lärmquellen entsprechen dabei den vorgegebenen Richtlinien 

oder aktuellen Veröffentlichungen für Lärmquellen, wie Lkw-Fahrten oder Lüftungsanlagen, 

deren Ansätze in der Regel einen Sicherheitszuschlag als „Worst Case“-Fall beinhalten.  

 

Bei der Erstellung des für die Schallausbreitungsberechnung erforderlichen dreidimensiona-

len Geländemodells wird versucht, die zukünftigen Situationen so genau wie möglich zu si-

mulieren. In dem Programm SoundPLAN der Fa. SoundPLAN GmbH werden dabei die Be-

rechnungen nach dem Stand der Technik (DIN ISO 9613-2) durchgeführt. Durch die Ver-

wendung von vorrangig digitalen georeferenzierten Plänen ist von einer höchsten Genauigkeit 

entsprechend dem Stand der Technik auszugehen. Mögliche Rechenungenauigkeiten ge-

genüber Lärmmessungen aufgrund von Annahmen einer mit-Wind-Situation oder Ungenau-

igkeiten des Rechenprogramms in Höhe von bis zu 0,5 dB(A), die sich nicht gegenseitig 

ausgleichen, werden durch die „Worst Case“-Ansätze der Schallemissionsquellen zumindest 

ausgeglichen.  

 

7. Zusammenfassung 

Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans „Hardrain“ in Kuppenheim wurde unter 
Berücksichtigung des bestehenden und zukünftigen Gewerbelärms eine schalltechnische 

Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Lärmemissionen und –immissionen wurden 

entsprechend geltenden Richtlinien berechnet und nach der TA Lärm (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm) beurteilt. 

 

Es wird empfohlen im Bebauungsplanverfahren für die geplanten Gewerbeflächen Geräusch-

kontingente auf Grundlage der DIN 41691 (Geräuschkontingentierung) festzusetzen. Hier-

nach ergeben sich tagsüber keine Einschränkungen von Betriebstätigkeiten, gegenüber den 

Vorgaben der DIN 18005. Nachts werden aufgrund der Größe und Anzahl von bestehenden 

Industrie- und Gewerbeflächen im Umfeld mäßige Einschränkungen der Geräuschentste-

hung gegenüber den Ansätzen der DIN 18005 empfohlen. Weitergehende Einschränkungen 

von anderen Flächen in Bezug auf deren Geräuschemissionsverhalten sollen somit vermie-

den werden. 

 

Es besteht daher der Vorschlag im Bebauungsplanverfahren für die geplanten Gewerbeflä-

chen Geräuschkontingente auf Grundlage der DIN 41691 (Geräuschkontingentierung) fest-

zusetzen. Hiernach ergeben sich tagsüber keine Einschränkungen von Betriebstätigkeiten, 
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gegenüber den Vorgaben der DIN 18005. Nachts ergeben sich bei Berücksichtigung von 

bereits bestehenden Gewerbeflächen mäßige Einschränkungen der Geräuschentstehung auf 

den beiden Teilflächen gegenüber den Ansätzen der DIN 18005.  

 

Die Festsetzung der Geräuschkontingente ist dabei auf Grundlage der aktuellen Rechtspre-

chung zu schärfen. Eine Gliederung in unterschiedlich kontingentierte Flächen findet dabei 

gebietsübergreifend statt. 

 

Bei Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen bestehen aus schallschutzrechtlicher Sicht 

keine Bedenken gegen das Planvorhaben.  

 

Ingenieurbüro für Verkehrswesen  

Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG 

 
Datei:  BE_Kuppenheim_Hardrain-2-Änderung_SU_2025-11-03 
Datum: 10.11.2025 





Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen 

Lärm-/Immissionsschutz 
 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit 1. - 39. BImSchV: 

Genehmigungsbedürftige AnlagenVO, GenehmigungsverfahrensVO, StörfallVO, TA Luft, TA 

Lärm 

 Baugesetzbuch (BauGB): 

Gesetze und Verordnungen zum Bau- und Planungsrecht 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO): 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

 DIN ISO 9613, Teil 2: 

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Ausgabe Oktober 1999 

 DIN 4109 mit Beiblatt 1 und 2: 

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, Januar 2018 

 DIN 18005 Teil 1: 

Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung, Mai 1987 / Juli 2002 /  

Juli 2023 

 DIN 18005 Teil 1, Beiblatt: 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987 / Juli 2023 

 DIN 45691: 

Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

 VDI 2571: 

Schallabstrahlung von Industriebauten, 1976 

 VDI 3760: 

Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen, Februar 1996 
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GEWERBELÄRM
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Kontingentierung für: Tageszeitraum

Immissionsort IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

Gesamtimmissionswert L(GI) 55,0 55,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 55,0 55,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF7-1 3019,0 60

TF7-2 2828,7 60

IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

21,2 26,0 32,9 38,9 41,8 42,3 28,3 28,1 30,2 30,9 35,9 27,8

21,3 26,0 33,9 41,3 45,7 46,4 28,7 28,6 30,9 31,6 34,9 28,0

Immissionskontingent L(IK) 24,2 29,0 36,4 43,3 47,2 47,8 31,5 31,4 33,6 34,3 38,4 30,9

Unterschreitung 30,8 26,0 33,6 26,7 22,8 22,2 33,5 33,6 31,4 30,7 26,6 34,1

Kuppenheim - Hardrain 2. Änderung
Lärmkontingentierung nach DIN 45691

Kontingente uneingeschränkt

RNAT3051

11/25

4.1

SoundPLANnoise 9.1



Kontingentierung für: Nachtzeitraum

Immissionsort IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

Gesamtimmissionswert L(GI) 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF7-1 3019,0 60

TF7-2 2828,7 60

IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

21,2 26,0 32,9 38,9 41,8 42,3 28,3 28,1 30,2 30,9 35,9 27,8

21,3 26,0 33,9 41,3 45,7 46,4 28,7 28,6 30,9 31,6 34,9 28,0

Immissionskontingent L(IK) 24,2 29,0 36,4 43,3 47,2 47,8 31,5 31,4 33,6 34,3 38,4 30,9

Unterschreitung 15,8 11,0 33,6 26,7 22,8 22,2 18,5 18,6 16,4 15,7 11,6 19,1

Kuppenheim - Hardrain 2. Änderung
Lärmkontingentierung nach DIN 45691

Kontingente uneingeschränkt

RNAT3051
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4.1

SoundPLANnoise 9.1



Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

TF7-1 60 60

TF7-2 60 60

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Kuppenheim - Hardrain 2. Änderung
Lärmkontingentierung nach DIN 45691

Kontingente uneingeschränkt

RNAT3051

11/25

4.1

SoundPLANnoise 9.1



Kontingentierung für: Tageszeitraum

Immissionsort IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

Gesamtimmissionswert L(GI) 55,0 55,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 55,0 55,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF7-1 3019,0 60

TF7-2 2828,7 60

IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

21,2 26,0 32,9 38,9 41,8 42,3 28,3 28,1 30,2 30,9 35,9 27,8

21,3 26,0 33,9 41,3 45,7 46,4 28,7 28,6 30,9 31,6 34,9 28,0

Immissionskontingent L(IK) 24,2 29,0 36,4 43,3 47,2 47,8 31,5 31,4 33,6 34,3 38,4 30,9

Unterschreitung 30,8 26,0 33,6 26,7 22,8 22,2 33,5 33,6 31,4 30,7 26,6 34,1

Kuppenheim - Hardrain 2. Änderung
Lärmkontingentierung nach DIN 45691

Kontingente entsprechend Schallgutachten 2014

RNAT3061

11/25

4.2

SoundPLANnoise 9.1



Kontingentierung für: Nachtzeitraum

Immissionsort IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

Gesamtimmissionswert L(GI) 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF7-1 3019,0 51

TF7-2 2828,7 51

IO01 IO02 IO03 IO05 IO06 IO07 IO08 IO09 IO10 IO11 IO12 IO13

12,2 17,0 23,9 29,9 32,8 33,3 19,3 19,1 21,2 21,9 26,9 18,8

12,3 17,0 24,9 32,3 36,7 37,4 19,7 19,6 21,9 22,6 25,9 19,0

Immissionskontingent L(IK) 15,2 20,0 27,4 34,3 38,2 38,8 22,5 22,4 24,6 25,3 29,4 21,9

Unterschreitung 24,8 20,0 42,6 35,7 31,8 31,2 27,5 27,6 25,4 24,7 20,6 28,1

Kuppenheim - Hardrain 2. Änderung
Lärmkontingentierung nach DIN 45691

Kontingente entsprechend Schallgutachten 2014

RNAT3061

11/25

4.2

SoundPLANnoise 9.1



Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

TF7-1 60 51

TF7-2 60 51

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Kuppenheim - Hardrain 2. Änderung
Lärmkontingentierung nach DIN 45691

Kontingente entsprechend Schallgutachten 2014

RNAT3061

11/25

4.2

SoundPLANnoise 9.1
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LAGEPLAN

Geräuschkontingente nach DIN 45691

Bebauungsplan Stand 07.10.2025
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